
zeitiger, detaillierter und genauer Informationen fIber ihre 
Anzahl und ihren Aufenthaltsort; 

2. fordert alle Regierungen, den Genera1sekre1llr, das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fUr 
Fillchtlinge und alle anderen Organisationen der V",einlen Na
tionen sowie die zustl\ndigen Dichtstaatlichen Organisationen 
m4. ihr Möglichstes zu tun, um minderjllbrigen F1l1chtlingen 
Hilfe und Schutz zu gewIIhren und die Rückkehr unbeg1Diteter 
minderjiibriger F1üchtJinge und die Wiedervereinigung mit 
ihren Familien zu bescblenDigen; 

3. enuchtdas Amt des Hohen J'{ommissms der Vereinlen 
Nationen fUr Flüchtlinge und die anderen zustlIndigen Organi
sationen der Vereinten Nationen, geeignete Maßnahmen zu 
etgLeifen, um angemessene Mittel zu mobilisieren, die den Be
diIrfnissen und Interessen unbegIeiteIer minderjlllniger F1ücht
Unge entsprechen und ihre Wiedervereinigung mit ihren Fa
milien ermöglichen; 

4. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter minder
jiihriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Soldaten 
oder menschliche Schilde in bewaffneten Konf1ikten und ihre 
Rekrutierung in Streitkrilfte, sowie alle anderen Handlungen, 
die ihre Sicbetheit und ihr Lehen bedrohen; 

S. fordert den Genera1selaetlir, die Hohe Kommissarin, 
die Sekre1ariats-HauptahteiIung HlImanjtlire Angelegenheiten, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und die anderen 
Organisationen der Vereinten Nationen mif, unbegleiteten 
Minderjlllnigen im Rahmen der vorhandenen Mittel eine 
angemessene Hilfe auf dem Gebiet der Soforthilfe, der 
Bildung. der Gesundheit und der psychologischen Rehabilita
tion angedeihen zu lassen; 

6. ersucht den GenetaIsekreIär, der Geneta1versammlung 
auf ihrer flinfzigsten Thgung über die DurchfDluung dieser 
Resolution Bericht ZU etstatten. 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

4'1173. Umfapende PriIfung und UJJtersncbung der Pr0-
bleme von FliIclIftIDgen, RiIekkebrem, Vertriebe
nen und soDSIigeJ Wanderbewegungen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/113 vom 
20. Dezember 1993. 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekre1IllllJ und 
der darin zum Ausdruck gebrachten Besorgnis über das 
Ausmaß der derzeitigen und mögllcheo kllnftigen Flüchtlings
hewegungen und sonstigen Wanderungen in den UIndem der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betroffenen 
Nachharstaateo. 

erneut erklitrend, daß die internationale Gemeinschaft 
umfassende Ansätze zur Koordinierung der Maßnahmen in 
bezog auf Flüchtlinge. Rückkebrer. Vertriebene und sonstige 
Wanderbewegungen erwägen muß. 

1. fonkrt die Hohe Kommissarin der Vereinlen Nationen 
fUr F1ücht1inge mif, im Bmehmen mit den he1relI'ewlen StaaIen 

... A/49/533. 

und in Absprache mit den in Betracht kommenden zwischen
staatlichen, regionalen und Dichtstaatlichen Organisationen 
anch weitetbin mnfassende regionale Ansätze zur BewiIItignng 
der Probleme der F1ücht1inge und Vertriebenen zu prIlfeo; 

2. fordert die Hohe Kommissarin mtJerdem mif, sich 
anch weitethht um die Förderung und Einleitung eines 
VorbereitnngsPlorase& zu beoiilheo. der splitesteDs 1996 zur 
Binberofung einer regionalen Konferenz zur PrIIfung der 
Probletne der FlUcht1inge, Vertriebenen, anderen unfreiwillig 
Vertriebenen und Rückkebrer in den Ulndem der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten und in den he1roffeneo 
Nacbbarstaaten fiIhreo sou. und fordert die Staaten sowie die 
zustlIndigen zwiscbenstaatlichen. regionalen und Dicht
staatlichen Organisationen nachdiUcklich auf, diesen Prozell. 
einschließlich der Aoscblußmaßnabmen, zu unterstil1zen; 

3. ersucht den GenetaIsekreIär. der Genem1versammbmg 
auf ihrer flinfzigsten Thgung fIber die Durchfllbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

49/174. Bßfe fiIr FHIchtIiDge, Rilckkehnr und Vertriebene 
In AfrIka 

Die Generalversammlung. 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/118 vom 20. De
zember 1993. 

T/OCh Behandlung des Berichts des Genera1sekre1Il"O und 
des Berichts der Hobeo Kommissarin der Vereinten Nationen 
fUr Flüchtlinge .... 

eingedenk dessen, daß es sich bei der Mebrzabl der 
betroffeoen UInder um am wenigsten entwickelte Ulnder 
handelt, 

davon tJberzeugt. daß das System der Vereinten Nationen 
besser befilbigt werden muß. Hi1fsprogLamme fUr Flüchtlinge, 
Rückkebrer und Vertriebene durchzufiIhreo und insgesamt zu 
kooidinieten, 

mit Genugtuung fIber die Aussichten fUr die freiwillige 
RflckfiIImmg und fiIr dauerhafte Lösungen auf dem gesamten 
Kontinent, 

In der Erwllgung. daß die Staaten Bedingungen schaffen 
mllssen. die der VerhOtong von F111cht1ings- und Vertriebenen
strömen und der freiwi11igen Rückfllhrung fUrder1ich sind, 

eingedenk dessen, daß es sich bei der MebIhDit der Flücht
linge und Vertriebenen um Frauen und Kinder handelt, 

mit tiefer Dankbarkeit.feststel/end, daß die Mitgliedstaaten 
der Organisation der afrikanischen Einheit immer bereit und 
willens waren. trotz der wirtschaftlichen Scbwierigkeiten, 
denen sich die mDistan afrikanischen Staaten gegenilberse!b.en, 
F1ücht1inge und Vertriebene aufzunehmen. 

In der Erkennlnis. daß es geboten ist, den GastlIindem. lns
besondere denjenigen LI\ndern, die seit 1I!ngerer Zeit F1Ucht-

110 A/49JS78. 
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linge beherbergen. dabei behilflich zu sein, die Umwelt
schiiden und die nachteiligen Auswirkungen auf die öffentli
chen Dienste und den Entwicklungsprozeß zu beheben, 

In Anerkennung des Mandats der Hohen KommiSS!!J'in, 
F1l1chtlinge und ROckkehrer zu schiltzen und ihnen zu helfen, 
sowie der KatalysatoIToDe, die ihr gemeinsam mit der interna
tionalen Gemeinschaft und den Entwicklungaorganisationen 
bei der Behandlung der allgemeineren Fragen der Entwicklung 
zukommt, soweit sie die F1l1chtlinge, Rilckkehrer und VIll'
triebenen betreffen. 

eingedenk der Notwendigkeit. die Arbeit der humanitären 
Organisationen zu erleichtern, insbesondere bei der Versor
gung der F1l1chtlinge, Rilckkehrer und Vertriebenen mit Nab
rungsmitteIn und Medikamenten und bei ihrer gesundheitli
chen Betreuung. unter Mißbilligung der Angrüfshandlungen 
gegen Personal der humanitftren Otganisationen. insbesondere 
soweit diese Menschenleben gefonfert haben, und betonend, 
daß die Sicherheit des Personals dieser Organisationen ge
währleistet werden muß. 

v.aIeftt beso1[ft über die durch anhaltende DiIrre. Konflikte 
und Bevö1kerungsbewegungen verursachte und nach wie vor 
kritische humanitiire Situation in den afrikanischen Ländern, 
Insbesondere am Horn von Afrika, 

Im B~ der Lage der F1l1chtlinge, ROckkehrer und 
Vertriebenen im östlichen, westlichen, zentralen und si1dlichen 
Afrika, 

mit Genugtuung über die regionalen Bemlihungen, wie 
beispielsweise den Mechanismus fiIr die Verhütung, Bewlllti
gong und Lösung von Konflikten, der von der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika
nischen Einheit auf ihrer vom 28. bis 30. Juni 1993 in Kairo 
abgehaltenen neunundzwanzigsten ordentlichen Thgung 
geschaffen wntde111

• 

rmter BerUcksichttgtmg der Resolotion CMIRes.lS21 (LX) 
Ober F1l1chtlinge, Rllckkehrer und Vertriebene in Afrika, die 
vom Ministerrat der Otganisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Tunis abgehaltenen sech
zehnten ordentlichen Thgung verabschiedet wurde"'. 

zutiefst besorgt Ober die massenhafte Prllsenz von F1l1cht
lingen und Auslandsvertriebenen in Dschiboti, die 2S Prozent 
der Gesamtbevölkerung des Landes ausmachen, und Ober den 
unablässigen weiteren Zustrom dieser Pmsonen infolge der 
tragischen Situation in Somalia, 

sowie v.aIeftt besorgt Ober die gravierenden Folgen der 
Anwesenheit der F1l1chtlinge und AusIandsvertrieb fiIr die 
ohnehio schon schwierige wirtschaftliche und sozia1e Lage in 
Dschibuti, das unter einer lang anhaltenden DOrre und den 
nachteiligen Auswirkungen der kritischen Lage am Horn von 
Afrika leidet, 

In der Erwllgtmg. daß mehr als die HIilfte der F10chtlinge 
und Auslandsvertriebenen in Dschiboti unter schwierigsten 
Umstllnden ohne unmitteIbate internationale UnterstUtzung in 
Dschiboti-Stadt lebt und einen unzumutharen Druck auf die 

111 Siehe A/48I322, Anbaogß. 
112 SIehe A/49ß13. Anhang I. 

begrenzten Ressourcen des Landes und die soziale Infrastruk
tut ausübt und insbesondere ernsthafte Sicherheitsprobleme 
verursacht, 

sowie In der Erwllgtmg, daß die Regierung Dschibutis und 
die Hobe Kommissarin sowie die in Betracht kommenden 
Organisationen zusammenarbeiten müssen, um andere 
Lösungen fiIr das Problem der Flüchtlinge in Dschiboti-8tadt 
zu fipden und um die zur Deckung ihrer konIaeten Bedfhfnisse 
erfmderliche HiIfe von außen mobilisieren zu können, 

sich dessen bew!ifJt, daß sich die F1l1chtlingahevölkerung in 
den FIilchtlings1agem in ganz Dschiboti in einer prekären Lage 
befindet und von Hunger, Mangelernäbrung und Krankheit 
bedroht ist und daß zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, 
IIIztIicher HiIfe und der notwendigen Infrastruktur fiIr unter
künfte eine angem_ Unterstf1tzung von außen notwendig 
ist, 

sowie sich dessen bewt4lJt, daß Eritrea durch einen dreißig
jährigen Krieg, der im Mai 1991 sein Ende fand. und durch 
wiedetholte Dilrrekatastrophen im Laufe der Jahre verwflstet 
worden ist, daß seine Wirtschaft und seine Ressourcen 
vernichtet wurden und daß das Land jetzt vor dem Neubeginn 
steht, 

sich der gewaltigen Aufgabe bewt4IJt, weIche fiIr Eritrea die 
Rllckfilbnmg von mehr als einer halben Mitlion F1ücht1ingen, 
insbesondere aus Sudsn, Ober sein Programm fiIr die Wiedlll'
eingliederung von F1l1chtlingen und die Wiederherstellung der 
NeuansiedhlDgsgehiete in Eritrea sowie die Wiederansiedlung 
der sich bereits im Lande befindlichen freiwilligen Rllcklreh
rer. Binnenvertriebenen und demobilisierten ehemaligen 
Kom"-nten bedentet, und im Bewußtsein der enormen 
BeIa,stung. die sich daraus fiIr die Regierung Eritreas ergibt, 

sowie Im Bewt4Jtsein der Notwendigkeit einer Zusammen
arbeit zwischen der Regierung Eritreas und der Sekretariats
HauptabteiIung Humanitäre Ange1egenheiten und den zustIIn
digen Organisationen mit dem Ziel, die erforderliche inter
nationale UnterstUtzung fiIr die Ingangsetzung der Wteder
ansiedlungsprogramme in Eritrea zu mobilisieren, 

v.aIeftt beso1[ft über die massenhafte Prllsenz von F1l1cht
Iingen, freiwilligen Rllckkebrern, Vertriebenen und demobili
sierten Soldaten in Äthiopien und Ober die sich daraus er
gebende ungeheure Belastung der Infrastruktur und der 
spllrlichen Ressourcen des Landes. 

sowie v.aIeftt beso1[ft O~ die schwerwiegenden Folgen, 
die dies fiIr die Fähigkeit Athiopiens gehabt hat, mit den 
Auswirkungen der anhaltenden DiIrre fertig ZU werden und die 
Wirtschaft des Landes wiederaufzubauen, 

Im Bewqfltseln der schweren BOrde, die die Regierung 
Äthiopiens ZU tragen hat, sowie der Notwendigkeit sofortiger 
angemessener HilfsmaBnahmell fiIr die F10chtlinge, freiwil
ligen ROckkebrer. Vertriebenen, demobilisierten Soldaten und 
Opfer von Naturkatastrophen, 

v.aIeftt beso1[ft über die Belastung der Regierung und des 
Volkes von Kenia infolge des Zus1roms von F1l1cbtlingen, die 
den Auseinandersetzu in den Nachbarlll.ndern entgehen 
wollen, und infolge der lnfiltration bewaffneter Banditen und 
in hohem Maße geflIhrlicher und illegaler Waffen aufgrund der 
in SomaIia het:rschenden Situation. 



sich dessen bewl4fJt, daß die Sicherheits1age in der Region, 
insbesondere in den Greuzgebieten, im Lttetesse der Sicherheit 
der F1l1chtlinge, der örtlichen Gemeinwesen und des an 
humanitären Maßnahmen beteiligten Personals verbessert 
werden muß, 

in Anerkennung des großen Beitrags der Regierung Kenias 
und der Opfer, die sie bei der Auseinandersetzng mit dieser 
Sitnation gebracht hat und anch weiterhin bringt, 

betonend, wie wichtig und notwendig es ist, den Schät
zungen zufoIge mehr als 270.000 JliUchtlingen in Kenin weiter 
Hilfe zn gewllhren, bis eine Ändernng in der Lage eintritt, 

ZJitiefst besorgt über die tragischen Auswirkungen auf das 
Leben der somalischen Bevölkerung, die der BflIEerkrieg in 
Somalia nach wie vor hat, ein Krieg, von dem vier bis fIInf 
Millionen Menschen betroffen sind, die entweder als Flücht
linge in Nachbarländern Jeben oder im eigenen Land ver
trieben wurden und dringend bllmanitJlre Hilfe benötigen, 

Im JJewr4ltsein dessen, daß die freiwillige Rilckfllhrnng der 
zahlreichen somalischen FlUchtlinge, die sich in den Nachbar
ländern und anderswo befinden, sowie die Heimkehr der 
Binnenvettriebenen anch weiterhin ein wohldurchdachtes und 
integriertes internationales HiJfsprogramm erfordern wird, das 
auf die Deckung ihrer Grundbedilrfnisse, die Sicherstellnng 
ausreichender Al1fnahmevorkehrungen und die Erleichterung 
ihrer reibnngslosen Eingliedernng in die jeweilige Gemein
schaft abgestellt ist, 

Uberzeugt, daß es angesichts der sich verschlechternden 
Lage der Vettriebenen und Rilckkehrer und des znnebmenden 
Drucks, den die Flüchtlinge nach wie vor auf die Gastländer 
ansühen, geboten ist, umgehend humanitäre Hilfe filr die 
somaIischen Flüchtlinge, Rückkehrer und Vettriebenen zn 
mobilisieren und unverzOglich auszuliefern, 

an die Somalier appeUierend, das Übereinkommen von 
Addis Abeba über die nationale Anssöhnnng durchzufilhren1l3, 
das von den politischen FiIhrern Somalias am 27. MIIrz 1993 
unterzeichnet wurde, um ein günstiges Umfeld filr die Rück
ff1hrnng der sornaUschen Flüchtlinge aus den Nachbarländern 
zn schaffen, 

in Anerke1l1lU1lg dessen, daß Sudan schon seit geranmer 
Zeit eine große Zahl von Flüchtlingen behetbergt, 

Im BllWlIPtsein der wirtschaftliche Schwierigkeiten, denen 
sich die Regierung Sudans gegenilbersieht, und der Notwen
digkeit angmnessener Hilfsmaßnahmen filr die Flllchtlinge und 
Vertriebenen in Sudan sowie der Sanierung der von ihrer 
Anwesenheit betroffenen Gebiete, 

die Anstrengungen wUrdigend, die die Regierung Sudans 
und das Amt des Hohen KttmmiSSIIPI der Vereinten Nationen 
filr Flüchtlinge im Hinblick auf die freiwillige Rilckfilhrnng 
einer großen Zahl von F1l1chtlingen in ihre Heimatll!nder 
unternommen haben, 

ZJitiefst besorgt über die Not der sudanesischen FlUchtlings
kinder, insbesondere das Problem der unhegleiteten Minder
jälnigen, und betonend, daß es notwendig ist, sich ihres Schot-

zes, ihres Woblergehens und der Zusammenff1hrnng mit ihren 
Familien anznnebmen, 

inAnbetracht dessen, daß die Rilckfllhrnng und WICderein
gIieder1!ng der Rilckkehrer und die Wiederansiedlnng der 
Vettriebenen durch Naturkatastrophen erachwert werden und 
daß dieser Prozeß die Regierung 'lSchads vor schwierige 
bllmanitl!re, soziale und wirtscbaftliche Probleme stellt, 

in Kenntnis des an die Mitglledstaaten sowic an die 
zwischenstaatlichen und nichts1aatlichen Organisationen 
ergangenen Appells, der Regiernng 'lSchads anch weitetbin die 
erforderliche Hilfe zn gewtibren, um ihre Probleme zn mildem 
und sie besser in die Lage zn verse1ZeD, das Rilckfilhrnngs-, 
Wiedeteingliedernngs- und Wiederansiedlungsprogramm filr 
freiwillige RUckkehoor und Vettriebene durchzufilhren, 

mit GenugtuUng über die fortgesetzten Bemühungen der 
WJrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und 
der Organisation der afrjJcanischen Einheit um die Wiederher
stellung von Frieden, Sicherheit und StabilitIit in Liberia und 
über die am 2S.1u1i 1993 in Cotonou (Benin) erfolgte Unter
zeichnnng des Friedensilbereiommens zwischen der Ltte
rimsregierung der Nationalen Einheit Liberias, der Patrioti
schen Nationalfront Liberias und der Vereinigten Befreiungs
bewegung Liberias filr DemokratielI' sowie über die Schaf
fung der BeobachteJ:mission der Vereinten Nationen in Liberia 
mit dem Ziel, ein Ende des Konflikts herbeiznfllhren, 

ZJitiefst besorgt über den Zustrom von Binnenvettriebenen, 
ROckkehrern und Flüchtlingen nach Monro"Via und die 
nngeheure Belastung, die sich daraus filr die Infrastruktur und 
die fragile WJrtschaft des Landes ergibt, 

sowie ZJitiefst besorgt darUber, daß die Sitnation trotz der 
Anstrengungen, die unternommen werden, um den Flücht
lingen, Rilckkehrern und Vertriebenen die erforderliche 
materielle und finanzielle Unterstiltznng zn gewllhren, nach 
wie vor prekllr ist und schwerwiegende Auswirkungen auf die 
langfristige Entwicklung Liberias sowie auf diejenigen 
westafrikanischen Länder hat, die Iiberianische F1l1cht1inge 
aufgenommen haben, 

eingedenk dessen, daß den Iiberianischen Flüchtlingen, 
Rückkebrem und Vettriebenen weiterhin humanitllre Nothilfe 
gewährt werden muß, da die Sicherheitslage filr eine groß
angeJegte freiwillige Rückfllhrnng und Wiedereingliedemng 
noch nicht gilnatig ist, 

in großer Sorge über den Zuatrom von Flüchtlingen nach 
Burnndi, Ugandn, in die Vereinigte Republik 1lmsania und 
nach Zaire als Folge der jüngsten Krise in Ruanda, 

in Anbetracht der besorgniserregenden Lage der Binnen
vettriebenen in Burnndi und Ruandn, 

betonend, daß struktorierte und koordinierte Maßnahmen 
seitens aller ParteIen erforderlieh sind, um die Regierung 
Ruandas bei der W!ederherstellnng und dem Wiederaufbau des 
Landes und der Normallsiernng der Lebensbedingungen der 
ziviJen Gesellschaft in dem Land zn unterstillzen und die mit 
der RiIckff1hrnng zusammenbllngenden Akti"Vitäten des Amtes 
des Hoben KommiSSIIPI zn ergänzen, 



mit Genugtuung über die in einigen Llindern des südlichen 
Afrika weiterhin durchgefilhrten Rllckflihnmgsprogra fiIr 
F1i1chtlinge. 

in der tJberzeugU1lg. daß die intemationale Gemeinschaft 
wegen der besorgniserregenden W'trtschaftssituation im 
GefoJge der anhaltenden DfIrre im si!dlicben Afrika und wegen 
der Folgen, die sich fiIr einige Llinder in der Region daraus 
ergeben, daß sie zahlreiche F1fk:htlinge bei sich aufgenommen 
haben. den Llindern des südlichen Afrika, die F1i1chtlingen. 
Rilckkehrern und Vertriebenen Zuflucht gehen, auch weiterhin 
möglichst umfangreiche und konzertierte Hilfe gewibren muß, 

mit Genugtuung über die laufenden Aktivitl!ten des Amtes 
des Hohen Kommissars zur freiwilligen RllckfOhrung und 
W'Iedereingliederung sildafrikaniseher Rilckkehrer. 

in Anerkennung der Notwendigkeit, in die lokalen und 
nationalen Entwicklungsplline fIilchtlingshezogene Entwick
lungsprojekte aufzunehmen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Oeneralsekre
tllrsJIO und dem Bericht der Hohen KommiAABrin der Vereinten 
Nationen fiIr F1i1chtlingeJ08; 

2. spricht den betroffenen Regierungen ihre Anerken
nung aus fiIr ihre Opfer und fiIr die Hilfe, die sie F1iIchtlingen. 
Rilckkehrern und Vertriebenen gewähren, sowie fiIr ihre 
Bemilhungen um die Flb:derung der freiwilligen Rilcktllbmng 
und anderer Maßnahmen, die angemessene und dauetbafIe Lö
sungen zum Ziel haben; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis VD'fI Ausdruck i1ber die 
schwerwiegenden und weitreichenden Folgen der Anwesenheit 
einer großen Zahl von F1i1cht1ingen und Vertriebenen in den 
betroffenen .Llindem und i1ber die Auswirkungen auf das 
Sicherheitsumfeld und die langfristige sozioökonomische 
Entwicklung dieser Llinder; 

4. dtmkt dem 0eneraIsekretlI. der Hohen Kommissarin, 
den Sonderorganisatonen, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz, den Oeberllindem sowie den zwischenstaatlihen 
und nicbtstaatlichen Organisationen fiIr ihre UnteJ:stiltzuDg bei 
der Milderung der Not der großen Zahl von F1i1chtllngen. 
Rllckkehrern und Vertriebenen; 

S. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß fiIr die all
gemeinen F1i1chtlingsprogramme zusätzliche Ressourcen in 
einer Größenordnung zur Verfllgung gestellt werden, die dem 
Bedarf der FIilchtlinge angemessen ist; 

6. spricht der internationalen Gemeinschaft ihren Dank 
aus fiIr die bmnanitäre Hilfe, die sie F1i1cht1ingen und Ver
triebenen sowie den Asylllindem weiterhin gewilhrt, und 
fordert sie auf. den Millinnen von F1i1chtllngen und Ver
triebeneo in Afrika weiter Hilfe ZU gewiihren; 

7. fordert die Regierungen. die Organisationen der Ver
einten Nationen, die nichts1aatllchen Organisationen und die 
Internationale Gemeinschaft als Ganze auf. die Fähigkeit des 
Amtes des Hohen Kommissars zur Btgreifung von Aut
wortmaßnahmen im Notfall ausgehend von den in dem 
Notstand in Ruanda gessmmelten Erfahrungen zu stärken und 
auch weiterhin die erforderlichen Ressourcen und die ent
sprechende operative Unterstiltzung zur Verfllgung zu stellen, 
um den ruandischen FIilchtlingen und den GastIlindem zu 
helfen, bis eine Dauerlösung in die 1lIt umgesetzt werden 
kann; 

8. fordert die internationale CMleJgemeinschaft auf, 
materielle und finanzielle Hilfe fiIr die DurcbflIhrung von 
Programmen zur Sanierung der Umwelt und zum Wieder
aufbau der Infrastruktur in den von der Anwesenheit der 
FIilchtlinge betroffenen Gebieten in den Asylllindem zur 
Verfllgung zu steIlen; 

9. fordert die MitgIiedstsaten und die zwischenstaatii
ehe!! und nichtstaatiichen Organisationen auf, der Hohen 
Kommissarin auch weiterhin die erforderliche Untetstiltzung 
und finanzjel)e Hilfe zukommen zu lassen, um sie in stiltke.tem 
Maße zu heflihigen, NothiIferna8nahm zu ergreifen, fiIr die 
Betreuung und den Uoterhalt von F1i1chtllngen zu sorgen und 
Rllckfilhrungs- und Wi •. zugun
sten von F1i1chtlingen. Rilckkehrern und gegebenenfalls 
bestimmttm Gruppen von Binnenvertriebenen durchzufllhren; 

10. oppeU/ert an die Mitgliecfsts .... n sowie an die interns
tionalen und nichtstsatiichen Organisationen, angemessene 
finanzielle, materielle und technische Hilfe fiIr Hilfs- und 
W'tedereingliedenmgsprogramme zugunsten der großen Zahl 
von F1iIchtIingen. freiwilligen Rllckkehrern und Vertriebenen, 
der Opfer von NaI!lrlmtastrophen sowie der betroffenen.Llinder 
be.teitzustellen; 

11. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstsatii
ehen und nichts1aatllchen Organisationen. den besonderen 
BedlJrfnissen der F1i1chtllngsfrauen und -kinder besondere 
Aufmerksamkeit ZllZllwenden; 

12. fordert den Oeneralsekretiir. die Hohe Kommisssrin, 
die SckreIaria/B-Hauptabtellung Humanitäre Angelegenheiten 
und die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen 
auf, ihre Bemilhungen um die Mobilisierung bmnanitllrer Hilfe 
fiIr die UntersWtzlIDg. Rllckfilhrung, Wiedereingliedemng und 
W'Jederansiedlung von FIilchtlingen. ROckkehrern und \W
triebenen, einschließlich der FIilchtlinge in städtischen Gebie
ten, fortzusetzen; 

13. ersucht den 0eneraIsekretii. sich im Interesse der 
vollstllndigen Durcbfilbrung der laufenden und kiInftigen 
Projekte in den von der Anwesenheit der F1i1chtllnge, Rllck
kehler und Vertriebenen betroffenen Ilindlichen und städti
sehen Gebieten auch weiterhin um die Mobilisierung einer 
ausreichenden finanziellen und materiellen UDterstf!tznDg zu 
bemilhen; 

14. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemilimngen 
gemeinsam mit den zustlindigen Organisationen der Vereinten 
Nationen, der Organisation der afrikanischen Einheit und den 
zwischenstsatii stsatTicben und nichtstsatiichen Organisa
tionen fortzusetzen. mit dem Ziel, die lebenswichtigen Dienste 
fiIr FIi1chtIinge, ROckkehrer und Vertriebene ZI1 konsolidieren 
und auszubauen; 

15. ersucht die Hohe Kommissarin tllfPerdem, ihre 
allgemeinen Programme in Afrika unter Berllcksichtigung des 
zunelunenden HiIfebedarfs in dieser Region zu i1be.tpxilfen; 

16. ersucht den Cleneralsekn:tl. der Generalversammlung 
auf ihrer flInmgsten 'I8gung unter dem Punkt "Bericht der 
Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen fiIr FJilchtliDge, 
F1i1chtlings-, Rllckkehrer- und Vertrlebenenfragen sowie 
humanitäre Fragen" einen l'fDl1j!ssenden znssmmengefaBten 
Bericht i1ber die Lage der F1iIchtlinge, Rilckkehrer und \W-
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triebenen in Afrika und dem WJrtIIcbafts.. und SoziaJrat auf 
seiner Arbeitstagung 1995 einen milndliehen Bericht vor
zulegen. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/175. InternatIonale Konvention ZUII) SeIndz der Reehte 
aBer Wanderarbeltnebmer nnd Ihrer Familien
angehörigen 

Die Generalversammlung, 
unter erneuter Bekrllftlgung der immerwährenden Gilltig

keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten aber den internationalen Schutz der Men
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte", den Internationalen Men
schenrechtspakten17, dem Internationalen Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriming', der Kon
vention aber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau" und der Konvention aber die Rechte des Kindes", 

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderm:ganisationen und in 
verschiedenen Organen der Vereinten Nationen geleisteten 
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarbeltnehm und ihren 
Familienangehörigen, 

erneut e1'kliimnd, daß trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung ihrer Menschenrechte und MenschenwOrde 
unternommen werden milssen, 

Im BewqfJtsein der Lage der Wanderarbeitnehm und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, ZU denen es insbesondere in bestimmten 
Tei1en der Welt gekommen ist, 

In Anbetracht dessen, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprograuun von WICII', die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz aber Menschenrechte verabschiedet wurden, 
alle Staaten nachdrllcklich aufgefordert werden, den Schutz 
der Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen zu gewährleisten, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen 
werden, die eine gröBere Harmonie und mehr 1b1eranz 
zwischen den Wanderarbeitnchmern und der übrigen Gesell
schaft des Staates, in dem sie 1eben, fördern, damit das in 
Teilen zahlreicher Gesellschaften zunehmende Auftreten von 
Rassismus und Fremdenfeind\ichkeit, die von Einzelpersonen 
oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verübt werden, 
beseitigt wird, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnchmer und ihrer Fa
milienangehörigen zur Unterzeichnung, zur Ratifibtion und 
zum Beitritt aufgelegt hat, 

eingedenk dessen, daß die Staaten in der Erk1llrung und 
dem Aktionsprograuun von Wien gebeten werden, die mög
Iicbst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention 
zu erwägen, 

doran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 48/148 vom 
20. Dezember 1993 den Genera1sekretllr ersucht hat, ihr auf 
ihrer neunundvierzigsten 'Thgung einen Bericht aber den Stand 
der ~onvention vorzuiegen, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck aber das 
Zlmebmende Auftreten von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und anderen gegen Wanderarbeitnehmer in verschiedenen 
Thi1en der Welt gerichteten Formen von Diskriminierung und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung; 

2. begrf4Pt es, daß einige Mitgliedstaaten die Interna
tionale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wandet
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen unterzeichnet 
oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten sind; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten mif, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifibtion der Konvention beziehungs
weise den Beitritt zu derselben zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention bald in Kraft tritt; 

4. ersucht den Genera1sekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel dun:h die Wc\tinformationskampagne aber 
Menschenrechte und das Programm f1Ir Beratende Dienste auf 
dem Gebiet der Menschenrechte alle erforderlichen Ein
richtungen und Hilfen zur Werbung f1Ir die Konvention zur 
Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Organisationen und Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatJichen und nicht
staatlIchen Organisationen, 'fmstihkte Anstrengungen zu unter
nehmen, um Infonnationen aber die Konvention zu verbreiten 
und das Verständnis f1Ir sie zu fördern; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlirlU und ersucht ihn. ihr auf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
aktnAlisierten Bericht über den Stand der Konvention vor
zulegen; 

7. beschli8ßt, den Bericht des Generalsekretlirs auf ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung der 
Menschenrechtsi1bereinkllnf" zu behandeln. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/176. Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen fiIr 
Opfer der Folter 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschemechteu, wonsch niemand der Folter oder gransamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden darf, 

sowie unter Hinweis auf die Erk1llrung aber den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder StrafeU

", 

ln Bekr/.lftlgung der Wichtigkeit der Konvention gegen 
Folter und andere gra'11!8TI!e, lInmenscbli~he oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe75

, • 

'16 A/49/40S. 
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